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Marie-Luise Kilian,
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1. Der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.

2. Was sind Genossenschaften?

3. Wie wird eine Genossenschaft gegründet?

Agenda



Vorstellung des
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen e.V.



Wir vertreten – prüfen – beraten/betreuen und bilden…..

knapp 2.700
Mitglieds-
genossenschaften

knapp 2.700
Mitglieds-
genossenschaften

in 14
Bundesländern
in 14
Bundesländern

rd. 8 Mio.
genossenschaftliche
Mitglieder

rd. 8 Mio.
genossenschaftliche
Mitglieder

Genossenschaftsverband
                        VerbandderRegionen

Genossenschaftsverband
                        VerbandderRegionen
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Unsere Mitglieder 2.700
Mitglieder

Landwirtschaftliche
Genossenschaften

456
Energie-, Immobilien-
und Versorgungs-
genossenschaften

646

Kreditgenossen-
schaften

405

Gewerbliche
Genossenschaften

643
Agrargenossenschaften

550
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Düsseldorf
Peter-Müller-
Straße 26
40468
Düsseldorf
Telefon +49
211 16091-0

Hannover
Hannoversche
Straße 149
30627 Hannover
Telefon +49 511
9574-0

Neu-
Isenburg
Wilhelm-Haas-
Platz
63263 Neu-
Isenburg
Telefon +49 69
6978-0

Wir sind Dienstleister für unsere Mitglieder!

Koblenz

Neu-Isenburg
Frankfurt/Main

Leipzig

Berlin

Schwerin

Hannover

Rendsburg

Münster

Düsseldorf

Rösrath-
Forsbach

Baunatal

Sitz

Verwaltungssitze

Geschäftsstellen

Seminarstätten
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Aufgaben des Genossenschaftsverbandes

BILDUNG PRESSE- UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

PRÜFUNG (lt. Gesetz)

BETREUUNG
BERATUNG

• Unternehmens-
beratung

• Personalberatung
• Rechtsberatung
• Steuerberatung
• Fachberatung

Genereller Zweck des Verbandes: Förderung des Genossenschaftswesens

INTERESSENVERTRETUNG
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Was sind Genossenschaften?



Das deutsche Genossenschaftswesen

10

8
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8 30.000



Selbsthilfe
Durch Zusammenschluss können kleine und mittlere Unternehmen sowie

Privatpersonen ihre wirtschaftliche Existenz besser sichern.

Selbstverwaltung
Jedes genossenschaftliche Unternehmen ist selbständig. Seine Mitglieder

verwalten das genossenschaftliche Unternehmen selbst – ohne Einfluss von
Interessengruppen oder Staat.

Selbstverantwortung
Die Mitglieder bringen durch Geschäftsanteile das Kapital für ihr Unternehmen auf.

Sie haften für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft mit ihrem
Geschäftsguthaben.

Die Genossenschaftlichen Grundsätze
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Was ist eine Genossenschaft und deren Grundidee?

• Personenvereinigungen, deren Zweck darauf gerichtet ist,
den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder
deren soziale oder kulturelle Belange durch gemein-
schaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern. (§ 1 GenG)

• Die selbständige Existenz der Mitglieder bleibt dabei
erhalten!

• OPTIONAL können investierende Mitglieder zugelassen
werden.

Förderprinzip
auf den Grundsätzen
der

Eingetragene
Genossenschaften

• Selbsthilfe
• Selbstverwaltung
• Selbstverantwortung

§

Natürliche & juristische Personen, Personengesellschaften
Vereine, Körperschaften, etc.

*

*
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Struktur der Genossenschaft

ƒ 1 Überschrift erstes „Kapitel“
ƒ 2 Überschrift zweites „Kapitel“
ƒ 3 Überschrift drittes „Kapitel“
ƒ 4 ...

Vorstand
- mindestens 1 Vorstands-

mitglied
- bei mehr als 20 Mitgliedern,

mind. 2 Vorstandsmitglieder

Aufsichtsrat
- mindestens 3 Mitglieder der

Genossenschaft
- fakultativ, wenn ≤ 20 Mitglieder

Berichtspflicht

Wählt den Vorstand
(falls nicht von GV gewählt)

Kontrolle

Die Generalversammlung entlastet den
Vorstand und den Aufsichtsrat, beschließt über
die Satzung, die Überschussverteilung etc.

Generalversammlung

Wählt den Aufsichtsrat

Mitglied wird das Unternehmen,
der Selbständige oder der Bürger

Prüfungsverband

Wählt den Vorstand
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Die Satzung - Mindestinhalt

Gegenstand des Unternehmens

Organe

Mitgliedschaft

Nachschusspflicht der Mitglieder

Bestimmungen zur Generalversammlung

Form der Bekanntmachungen

Firma und Sitz

Rücklagenbildung

Geschäftsanteil, Pflichteinzahlungen



Genossenschaften –
ideale Rechtsform für regionale Unternehmungen

ƒ 1 Überschrift erstes „Kapitel“
ƒ 2 Überschrift zweites „Kapitel“
ƒ 3 Überschrift drittes „Kapitel“
ƒ 4 ...

⇔ Flexible Gestaltbarkeit des gemeinschaftlichen
Geschäftsbetriebes

⇔ Minimales finanzielles Risiko der Mitglieder

⇔ Demokratische Mitwirkung: Die Steuerung und Kontrolle der
eG bleibt bei den Mitgliedern gemäß dem Grundsatz
1 Person = 1 Stimme

⇔ Bündelung der wirtschaftlichen Kraft aller Mitglieder
(Fördermitglieder und investierende Mitglieder)

⇔ Steuerliche Vorteile bei der Ausschüttung von Überschüssen
an die Mitglieder in Form einer genossenschaftlichen
Rückvergütung (diese zählen zu den Betriebsausgaben der eG)
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Genossenschaften –
die ideale Rechtsform für Zusammenschlüsse

ƒ 1 Überschrift erstes „Kapitel“
ƒ 2 Überschrift zweites „Kapitel“
ƒ 3 Überschrift drittes „Kapitel“
ƒ 4 ...

Neu-Isenburg, 7. Juli 2004

⇔ Einfache Handhabung des Ein- und Austritts von Mitgliedern

⇔ Haftung der eG ist auf das Genossenschaftsvermögen
beschränkt

⇔ Stabilste Rechtsform – Insolvenzrate deutlich unter der von
anderen Rechtsformen

⇔ Verbundintegration – Die Genossenschaft ist ein Teil einer
großen, sich freiwillig organisierten Verbundgruppe

⇔ Gesetzliche Prüfung, die über die Jahresabschlussprüfung
bei Kapitalgesellschaften hinausgeht

⇔ Einfache Vermögensauseinandersetzung
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Wie wird eine Genossenschaft
gegründet?



Gründungsfahrplan zur eG

Idee, Suche nach Mitstreitern,
Grobplanung,
Wirtschaftliches Konzept

Idee, Suche nach Mitstreitern,
Grobplanung,
Wirtschaftliches Konzept

Vorgespräche und Zusammenarbeit
mit dem Genossenschaftsverband bei

- Geschäftsplan
- Satzung
- Gründungsversammlung

Vorgespräche und Zusammenarbeit
mit dem Genossenschaftsverband bei

- Geschäftsplan
- Satzung
- Gründungsversammlung

Gründungsakt

- Gründungsversammlung
- Gründungsprüfung
- Eintragung in das Genossenschaftsregister

Gründungsakt

- Gründungsversammlung
- Gründungsprüfung
- Eintragung in das Genossenschaftsregister
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Gründungsfahrplan zur eG
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Die
GenossenschaftRegional

Bürgernah

Überschaubar

Krisenfest

Flexibel

Kunden
bindend

Ohne
Rendite-
zwang

Darum eine Genossenschaft
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!!

Wir helfen Ihnen, begleiten Sie und

setzen mit Ihnen tragbare Ideen um!

Marie-Luise Kilian
Abteilung Betreuung Genossenschaften

Geschäftsstelle Leipzig

0341 90988-1936
marie-luise.kilian@genossenschaftsverband.de
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